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Start

Der Patient sucht sich eine 

Arztpraxis, vereinbart einen Termin 

und schildert die Beschwerden

Arzt untersucht Patienten und 

erkennt Bedarf für eine HM-

Verordnung / eVO

Arzt stellt eVO aus (ggf. Angabe zu 

BlankoVO – falls zulässig und 

gewünscht-, ggf. mit Begründung auf 

LBH)

Arzt unterschreibt eVO digital 

und übergibt diese direkt an die 

Telematik und schaltet  sie so 

für den Patienten frei. 

Arzt PVS prüft die eVO komplett 

und stellt sicher, dass sie 

korrekt ist.

PVS, KIS, ZPVS mit 

Heilmittelstammdatei, gemäß 

Anforderungskatalog nach 

§73 SGB V

Besteht 

Notwendigkeit 

für einen Antrag 

? (z.B. LHB)

Patient sucht qualifizierten HME 

(freie Therapeutenwahl)

Ja

Antrag wird von Arzt PVS direkt an 

Kostenträger automatisiert 

verschickt.

optional

Patient bittet Kasse, BG/UK um 

Hilfe bei der Suche und informiert 

über Verordnungsinhalt

optional

Patient vereinbart Termin mit 

HME und informiert über 

Verordnungsinhalt

Nein

Arzt PVS erzeugt eine eVO über die 

Telematik und stellt sie dem 

Patienten zur Verfügung

Z.B. über einen Fachdienst

parallel

KTR prüft Antrag 

innerhalb 4 Wochen 

(ggf. mit MD, 

beratendem Arzt 

bei BG/UK)

KTR informiert 

Versicherten und 

Arzt über 

Entscheidung

(Arzt über TI)

Arzt dokumentiert die 

Entscheidung zur 

Berücksichtigung bei Folge-

eVOs

Terminfindungstool, GKV-Liste, Google

ODER besser: Telematik vorgegebenes Verzeichnis, z.B. 

KIM oder SMC-B Verzeichnis mit Qualifikationen (MT, 

Lymphdrainage, usw.) o.ä.

KIM / TI

Arzt: KIM / TI

Patient: landet direkt in eVO 

Datensatz zur Ansicht und per 

E-Mail/Brief/Telefon

Patient gibt eVO an Therapeut 

frei / fragt digital an

2 Ansichten der eVO: 

anonymisierte und 

personalisierte Ansicht

Alternativer Weg

Alternativer Weg

Arzt sendet eVO für Patient direkt 

an dem Patienten bekannte 

Therapiepraxis auf Nachfrage 

beim Patient

alternativ

Therapeut prüft eVO und 

seine terminliche 

Verfügbarkeit

Auch im Hinblick auf Blanko

ja

eVO kann 

angenommen 

werden

Therapeut gibt eVO Anfrage an 

Patient zurück
nein

eVO Sperre für z.B. 1 Tag oder 

Einbindung von Terminvermittlungstools

Evtl. automatische Rückmeldung und 

zurückgeben der eVO, wenn der 

Therapeut keine Slots mehr frei hat o.ä.

PVS über TI

eVO wird zurückgegeben

Patient geht zum ersten 

Behandlungstermin, unterschreibt 

Behandlungsvertrag und liest eGK 

ein

Patientendaten werden über 

VSDM bzw. über eVO-Daten in PVS 

eingelesen, 

-> aktuelle 

Zuzahlungsbefreiungsdaten wären 

ideal

Bestätigung für eVO durch 

physische Anwesenheit, 

idealerweise ausreichend als 

Leistungsnachweis für alle 

Behandlungen
HME entscheidet 

über Heilmittel, 

Menge, Frequenz

HME beginnt 

Therapie

HME dokumentiert 

jede 

Therapiesitzung in 

PVS

Patient leistet Zuzahlung (meist 

nach erstem Termin & sofern 

keine Befreiung)

Therapiebericht 

angefordert?

HME erstellt 

Therapiebericht und 

sendet an Arzt

KIM

ja

HME prüft und taxiert eVO oder 

Einzelbehandlung und übergibt 

eVO oder Einzelbehandlung an 

KTR oder 

Abrechnungsdienstleister

parallel

nein

Prüfung eVO, 

(Leistungsnachweise) und 

Angaben zur Abrechnung

Selbstabrechnung

Status abgerechnet für 

Einzelbehandlung / eVO wird an Arzt 

zur Budgetplanung übergeben per TI

eVO in 

Ordnung?
ja

Vergütung 

Behandlung / eVO

PVS HME erhält Info über 

Vergütung, Betrag wird an 

PVS zurückgespielt zur 

automatischen Verbuchung

Nein, zurück an HME

Entlassmanage-

ment / Klinik

Patient bestätigt Termin

(falls das organisatorisch 

überhaupt noch notwendig ist! 

-> Einmalbestätigung mit eGK 

oder andere Technik im 

Vorfeld sehen wir als 

ausreichend)

Blanko eVO?

ja

nein

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung 

seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
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Autor: Dr. Jens Schrodt

Version: 1.7, 20.01.2026

Änderungsanforderung durch Therapeuten an Arzt bei 

therapeutsch/medizinisch bedingtem Anpassungsbedarf mit 

entsprechender Antwortmöglichkeit.

Änderungsanfrage

Antwort

Abrechnungsdienstleister

Prüfen, taxieren, 

aufbereiten, usw.

Alternativ Abrechnungsdienstleister

Abrechnung

Nein, zurück an Abrechnungsdienstleister

eVO wird für andere 

gesperrt
ja

Terminbestätigung 

/ 

Terminvereinbarung

Außerhalb der eVO 

über Dienstleister / 

telefonisch / usw.

Abrechnungsdienstleiter 

bereitet Daten auf

alternativ

alternativ

Befüllung Behandlungsdaten 

in ePA
parallel
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